
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
1 8 .  W a h l p e r i o d e

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Joachim Streit (FREIE WÄHLER)
– Drucksache 18/6471 –

Genehmigungsverfahren bei Kommunalhaushalten vor dem Hintergrund der „Partnerschaft zur Entschul-
dung der Kommunen“

Die Kleine Anfrage – Drucksache 18/6471 – vom 25. Mai 2023 hat folgenden Wortlaut:

Bei vielen Kommunen in Rheinland-Pfalz – dies betrifft alle Gebietskörperschaften – hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirek-
tion die Haushaltsgenehmigung aufgrund unausgeglichener Haushalte nicht erteilt. Um am Programm „Partnerschaft zur Ent-
schuldung der Kommunen“ (PEK-RP) teilnehmen zu können, müssen die Kommunen jedoch ausgeglichene Haushalte vorlegen. 
Daher frage ich die Landesregierung:
1. Bis wann müssen die Kommunen entscheiden, ob sie an der PEK-RP teilnehmen?
2. Gibt es Ausnahmeregelungen für Kommunen, deren Haushaltsgenehmigung nicht erteilt ist, dennoch an der PEK-RP teilzu-

nehmen?
3. Gibt es Ausnahmeregelungen für Kommunen, deren Haushalte trotz aller finanzieller Anstrengungen nicht ausgeglichen sind, 

dennoch an der PEK-RP teilzunehmen?
4. Können Kommunen zu einem späteren Zeitpunkt an der PEK-RP teilnehmen?
5. Wie sollen Kommunen, denen die Teilnahme an der PEK-RP aufgrund eines fehlenden Haushaltsausgleichs verwehrt wird, 

zukünftig ihre Liquiditätskredite abbauen?
6. Können Kommunen ihre Teilnahme an der PEK-RP ohne finanzielle oder sonstige Konsequenzen beenden?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit angefügtem Schreiben beantwortet.
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Kleine Anfrage des Abgeordneten Dr. Joachim Streit (FREIE WÄHLER) 
Genehmigungsverfahren lbei Kommunalhaushalten vor dem Hintergrund der 
,,Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen" 
- Drucksache 18/6471 -

Sehr geehrter Herr Präsident, 

das Programm „Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz 

(PEK-RP)" richtet sich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen 

und befreit diese unmittelbar und effektiv von einem Teil ihrer Schuldenlast, in der 

Spitze von mehr als der Hälfte der relevanten Liquiditätskredite. Im Rahmen des Pro

gramms PEK-RP wird das Land kommunale Schulden in Höhe von 3 Milliarden Euro 

übernehmen. Die mittel- und langfristige Entlastung der Kommunen dürfte deutlich 

über diesen Betrag hinausgehen, wenn man die Zinsentlastung mitberücksichtigt. Die 

Kommunen erhalten damit die Möglichkeit und haben zugleich die Verpflichtung, die 

verbleibenden Liquiditätskredite selbst zu kontrollieren und zu reduzieren (vgl. Ge

setzentwurf für das Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kom

munen in Rheinland-Pfalz (LGPEK-RP), Drs. 18/4937). 

Dies vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage im Namen der Landesregierung 

wie folgt: 

Zu Frage 1: 

Die Kommunen haben den Antrag auf Teilnahme am Programm PEK-RP zum frü

hestmöglichen Zeitpunkt, spätestens aber bis zum Ablauf des 30. September 2023 
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(Ausschlussfrist) bei der Bewilligungsstelle(§ 15 Abs. 1 LGPEK-RP, § 2 Abs. _1 

LVOPEK-RP) zu stellen. Für die Einhaltung der Frist ist der Eingang des Antrags bei 

der Bewilligungsstelle maßgeblich (§ 16 Abs. 2 LGPEK-RP). 

Zu den Fragen 2 und 3: 

·Die Kommunen sind unabhängig von einer Teilnahme am Programm PEK-RP bereits 

nach geltendem Gemeindehaushaltsrecht verpflichtet, den Haushalt in jedem Haus

haltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen (§ ·93 Abs. 4 GemO). Lässt die 

Haushaltslage einer Kommune einen vollständigen Ausgleich trotz äußerster Spar

samkeit und Ausschöpfung aller Einnahmequellen nicht zu, so besteht jedenfalls eine 

Pflicht, das Haushaltsdefizit so gering wie möglich zu halten . 

Der Haushaltsausgleich gehört nicht zu den spezifischen Voraussetzungen, die im 

LGPEK-RP für eine Programm-Teilnahme normiert sind . Dementsprechend wird auch 

im Vertrag zur Teilnahme am Programm PEK-RP lediglich auf die allgemeine gesetz

liche Verpflichtung Bezug genommen(§ 4 Abs . 2 der Anlage 2 zur LVOPEK-RP). 

Einer Ausnahmeregelung bedarf es folglich nicht. 

Zu Frage 4: . 

Bei der Antragsfrist des § 16 Abs. 2 LGPEK-RP handelt es sich um eine gesetzliche 

Ausschlussfrist, die nicht verlängert werden kann. 

Hintergrund dieser Regelung ist, dass das endgültige Entschuldungsvol~men nach 

§ 8 LGPEK-RP für jede antragstellende Kommune erst dann ermittelt werden kann, 

wenn der Bewilligungsstelle die Anträge aller teilnehmenden Kommunen vorliegen. 

Um das Bewilligungsverfahren nicht zu erschweren oder unnötig zu verzögern, ist ei

ne Ausschlussfrist für die Antragstellung erforderlich (vgl. Begründung zu § 16 

LGPEK-RP, Drs. 18/4937 S. 62). Dadurch wird auch gewährleistet, dass der zur Ver

fügung stehende Betrag in Höhe von drei Milliarden Euro vollständig ausgeschöpft 

Wird. 
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Zu Frage 5: 

. Der Haushaltsausgleich der antragstellenden Kommunen gehört nicht zu den spezifi

schen Voraussetzungen, die im LGPEK-RP für eine Programm-Teilnahme normiert 

sind und wird im Bewilligungsverfahren folglich auch nicht geprüft. 

Insofern kann die in der Frage formulierte Bedingung auf Grundlage der tatbestandli

chen Voraussetzungen für die Teilnahme am Programm PEK-RP nicht eintreten . 

Im Übrigen fällt es einer Kommune nach der Schuldübernahme durch das Land und 

nach der entsprechenden Reduzierung der Liquiditätskreditbestände leichter, die 

Rückführung ihrer verbliebenen Liquiditätskredite darzustellen . Diese Rückführungs

verpflichtung besteht unabhängig von einer Teilnahme am Programm PEK-RP für alle 

Kommunen und ist gesetzlich vorgegeben (§ 105 Abs. 4 GemO). 

Zu Frage 6: 

In § 18 LGPEK-RP sind die Voraussetzungen für eine Rücknahme des Bewilligungs

bescheids und für die Rückforderung von Leistungen im Rahmen des Programms 

PEK-RP ausdrücklich geregelt. Dies ist insbesondere aufgrund des zuwendungsrecht

lichen Subsidiaritätsprinzips und des interkommunalen Gleichbehandlungsgrundsat

zes geboten . Bei der Ermessensentscheidung zur Rücknahme bzw. Rückforderung ist 

das öffentliche Interesse maßgeblich. Die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung hat dabei 

zwar grundsätzlich Vorrang , ist allerdings mit anderen Ermessensdirektiven , auch mit 

dem Prinzip der Rechtssicherheit und mit den in § 1 LGPEK-RP bestimmten Pro

grammzielen , abzuwägen (vgl. Begründung zu§ 18 LGPEK-RP, Drs. 18/4937 S. 65) 

Mit freundlichen Grüßen 

~

Vert[ tung · 

,f O..""-- ~--- t:-, 
. te*" Weinberg 
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